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Rubriques

Veranstaltungen
Manifestations

Die Ausschreibung mit dem Anmeldetalon
erfolgt im Mai-Heft 1988.

Im Namen der veranstaltenden Fachgruppe:
Jakob Gillmann, Ing. HTL, Mosseedorf

Recht / Droit

Bodennutzung -
Nutzungsplanung

«Vater ist's wahr, dass die Schweiz einen
doppelten Boden hat? Nein, mein Knabe,
einen dreifachen; nämlich Kiesboden, Endlager

und Bauland.»

«Der Grund und Boden, auf dem alle unsere
Erkenntnisse und Wissenschaften ruhen, ist
das unerklärliche.»

Arthur Schopenhauer, Philosoph,
1788-1860

Wir können es drehen, wie wir wollen, bildlich
oder wörtlich, Boden ist in jedem Fall mehr
als nur Quadratmeter.
Die STV-Fachgruppe für Vermessung und
Kulturtechnik veranstaltet zu diesem Thema
am
Freitag, 9. September 1988, im Gottlieb Dutt-
weiler-lnstitut, Rüschlikon, eine Tagung.

Die Tagung gliedert sich in drei Themenkreise:

1. Was vermag die Raumplanung? Wo
sind ihre Grenzen?
Aufgegriffen und dargestellt durch:
Rudolf Häberli, Dr. sc. techn., Leiter Nationales

Forschungsprogramm Nutzung des
Bodens in der Schweiz, Bern:
Haushälterische Bodennutzung. Was ist
denkbar? Was ist machbar?
Martin Pfisterer, Dr. iur., Bern:
Raumplanung - Idee und Durchsetzung
Paul Märki, dipi. Ing. ETH, Dozent ITR
Rapperswil, Meilen:
Raumplanung in der Gemeinde

2. Der Wettstreit um den Boden
Aufgezeigt und erläutert durch:
Rolf Deppeier, Dr. phil., Generalsekretär
Schweiz. Hochschulkonferenz/Präsident
WWF Schweiz, Bern:
Ökologie, Boden und Leistungsgesellschaft
Andreas Gerber, dipi. Arch. ETH und Planer
BSP:
Wenn die Stadt aufs Land kommt

3. Die amtliche Vermessung: Hemmschuh

oder Förderer der Raumplanung?
Aufgeworfen und beantwortet durch:
Marius Jermann, dipi. Ing. ETH, Dozent IBB
Muttenz, Binningen:
Landumlegung und Parzellarvermessung im
Dienste der Raumplanung
Walter Bregenzer, dipi. Ing. ETH, Eidg.
Vermessungsdirektor, Bern:
Die Reform der amtlichen Vermessung - Ein
Beitrag zur Verbesserung der ^.odenintorma-
tion und Bodennutzung.
Zu dieser Tagung sind alle interessierten
Berufskollegen, Fachleute und «Bodenbenüt-
zer» eingeladen.

139. Sitzung der Schweiz.
Geodätischen Kommission
Einladung zum Besuch des
wissenschaftlichen Teils

Die 139. Sitzung der SGK wird am Freitag,
22. April 1988, in der ETH Lausanne in
Ecublens durchgeführt. Interessenten sind wie
üblich freundlich eingeladen, den
wissenschaftlichen Teil vom Vormittag zu besuchen.
Es geht darin um das aktuelle Thema:

Der neue Studienplan für Kulturtechnik und
Vermessung an der ETH Lausanne

Der aufgrund des Hayek-Berichts und der
Avanti-Studien erarbeitete neue Studienplan
der ETH Lausanne wird vorgestellt und
besprochen.
Die Veranstaltung beginnt um 10.45 im
Auditorium GR A 30, 3. Stock, der ETH Lausanne
in Ecublens. Die neuen Gebäude der EPFL
in Ecublens sind mit dem Bus 18 ab Place du
Flon (Métro ab Bahnhof SBB!) zu erreichen.
Sekretär der SGK: W Fischer

Adresse: ETH-Hönggerberg, 8093 Zürich
Telefon 01 / 3773049 (Zentrale 3774411)

139e séance de la Commission
géodésique suisse
Invitation à la partie scientifique
La 139e séance de la CGS aura lieu le
vendredi, 22 avril 1988, à l'EPF de Lausanne à

Ecublens. Tous les intéressés sont comme
d'habitude cordialement invités à prendre
part à la partie scientifique du matin. Le sujet
très actuel sera le suivant:

Le nouveau plan d'études en génie rural et
mensuration à l'EPF de Lausanne

Le nouveau plan d'études élaboré à la suite
du rapport Hayek et les études Avanti sera
présenté et discuté.
La séance s'ouvre à 10.45 à l'EPF de
Lausanne à Ecublens dans la salle GR A 30, 3e

étage. On peut atteindre les nouveaux
emplacements de l'EPFL à Ecublens par le bus
No 18 partant de la Place du Flon (Métro
depuis la gare CFF!)
Le Secrétaire de la CGS: W. Fischer

Bitte Manuskripte
im Doppel einsenden

Stillschweigende
Baubewilligung gibt's nicht
leichthin

Eine Baubewilligung kann nicht ohne weiteres

als stillschweigend erteilt gelten. Dies
musste das Verwaltungsgericht des Kantons
Tessin aus der Hand der I. Öffentlichrechtlichen

Abteilung des Bundesgerichtes zur
Kenntnis nehmen. Die letzte Instanz
schützte eine staatsrechtliche Beschwerde
der Gemeinde Sonogno, mit welcher diese
die willkürliche Annahme einer stillschweigend

erlassenen Baubewilligung gerügt und
damit eine Verletzung der Gemeindeautonomie

durch das Verwaltungsgericht geltend
gemacht hatte.
Die Vorgeschichte dieses Bundesgerichtsentscheids

ist etwas verwickelt. Ein Bauherr
hatte am 25. September 1984 der Gemeinde
ein Baugesuch für eine Garage unterbreitet,
die an ein landwirtschaftliches Gebäude
(«rustico») angebaut werden sollte. Die
Baute wäre am Strassenrand in der
landwirtschaftlichen Zone erstellt worden. Am ^.Ok¬
tober 1984 unterbreitete die Gemeinde das
Projekt mit ablehnender Vernehmlassung
dem kantonalen Baudepartement. Am
2. April 1985 teilte der Bauherr der Gemeinde
mit, er erachte sich im Besitz einer
stillschweigenden Baubewilligung, nachdem er
keinen schriftlichen Entscheid innert der
vorgeschriebenen 30 Tage erhalten habe. Am
10. und 12. April 1985 teilte die Gemeinde
ihm jedoch mit und bestätigte, dass der
Entscheid noch in der Schwebe sei, da das Dossier

immer noch beim Departement liege.
Am 21. Oktober 1985 wies die Gemeinde ein
Gesuch des Bauherrn, der die Garage
inzwischen trotz eines amtlichen Baustop-Befehles

errichtet hatte, um nachträgliche
Baubewilligung ab, da das Bauvorhaben dem
kantonalen Recht wie dem Zonenplan
widerspreche. Auf Beschwerde des Bauherrn hob
der Staatsrat diesen kommunalen Entscheid
jedoch am 23. Dezember 1985 auf in der
Meinung, der Bauherr könne sich in der Tat auf
eine stillschweigende Baubewilligung stützen.

Das Verwaltungsgericht erklärte einen
Rekurs der Gemeinde für gegenstandslos,
da der Bauherr inzwischen sein nachträgliches

Gesuch zurückgezogen hatte.
Am 5. März 1986 erliess die Gemeindebehörde

jedoch einen Abbruchbefehl für die
Garage. Dieser wurde vom Staatsrat am
6. August im Hinblick auf seinen früheren,
rechtskräftigen Entscheid aufgehoben. Ein

Rekurs der Gemeinde wurde vom
Verwaltungsgericht am 30. September 1986
abgewiesen. Zwar habe der Staatsrat zu Unrecht

angenommen, sein früherer Entscheid sei
noch massgebend, da das nachträgliche
Baugesuch schliesslich doch zurückgezogen

worden sei. Immerhin müsse dem
Bauherrn zugebilligt werden, dass er eine
stillschweigend erteilte Baubewilligung besitze.
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